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Bekanntmachung des Verbandsvorstehers des Zweckverbandes Kommunales Studieninstitut 
Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Vom 29. November 2021 
 
 
 
Gemäß § 161 Abs. 1 i. V. m. § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern 
während ihrer Sitzung am 24. November 2021 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 
zum 31.12.2013 beschlossen und dem Verbandsvorsteher für die Führung der Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr 2013 die Entlastung erteilt. 
 
Beide Beschlüsse wurden der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. 
 
Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2013 und die abschließenden Prüfungsvermerke des 
Rechnungsprüfungsausschusses sowie des Rechnungsprüfungsamtes der Hansestadt Wismar sind in 
der Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
gez. Kärger 
Verbandsvorsteher 
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WELTERBE und MEER 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Kommunales 
Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern zum 31. Dezember 2013 

6 Bestätigungsvermerk 

6.1 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Wismar hat den nachzuholenden Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2013 geprüft. Zur Prüfung lagen der durch den Verbandsvorsteher unterschriebene 
Jahresabschluss mit der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, dem Anhang und den 
Anlagen vor. 

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in dem Jahresabschluss überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze. In die Prüfung wurden das Inventar, sowie die 
Belege und die Angaben über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände einbezogen. 
Der Jahresabschluss und die erläuternden Anlagen entsprechen - unter Berücksichtigung der 
genannten Einschränkungen - im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften. Sie vermitteln unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kommunalen Studieninstituts. 
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Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten zur Einschränkung des Bestätigungsvermerks: 

Bilanz: (P) 2 Sonderposten

- Für die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 erfolgte keine Ermittlung der Kostenüberdeckung bzw. der
Kostenunterdeckung aus Entgelten und Umlagen gemäß § 39 Abs. 1 und Abs. 3 GemHVO-Doppik
M-V. Entsprechende Nebenrechnungen liegen nicht vor. Im Ergebnis besteht nach Ansicht des RPA
nur eine eingeschränkte Prüfungssicherheit hinsichtlich der Höhe der ausgewiesenen Sonderposten.

In der Folge ist die Aussagekraft der folgenden Positionen des Jahresabschlusses eingeschränkt: 

o Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
o Privatrechtliche Leistungsentgelte
o sonstige laufende Aufwendungen
o Jahresüberschuss
o Ergebnisvortrag
o Eigenkapital
o Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Ergebnisrechnung: Position - 12 Versorgungsaufwendungen 
Position - 21 Zinsen und sonstige Finanzerträge 

- Im Jahresabschluss erfolgte eine unzulässige Saldierung von Aufwendungen und Erträgen gemäß
§ 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V. Erträge aus der Zuführung zu den anteiligen Rücklagen der
Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen in Höhe von 85.964,22 EUR wurden
nicht sachgerecht mit den Versorgungsaufwendungen verrechnet. Grundsätzlich sind diese Erträge
unter der Position „Zinsen und sonstige Finanzerträge" abzubilden. Im Ergebnis werden die Zinsen
und sonstigen Finanzerträge sowie die Versorgungsaufwendungen um 85.964,22 EUR zu gering
ausgewiesen.

Nach unserer Beurteilung - aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse - entspricht der 
Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen mit den genannten Einschränkungen 
den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik M-V, 
der Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens sowie den sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Kommunalen Studieninstituts. 

Wismar, den 29. Oktober 2021 
Ort und Datum C. Treumann

Rechnungsprüfungsamtsleiterin
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